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Kreisstadt Beeskow 
 
 

Beschlussvorlage 

Nr.: BV/017/2015/II 

öffentlich 

 

 
Bezeichnung des TOP: Vereinshaus Gartenstraße 

 

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 

II Beratende Gremien Abstimmungsergebnis 

Gremium Sitzungsdatum  Ja Nein Enth. Befan. 

Stadtverordnetenversammlung 05.05.2015 Stadtverordnete     

  Sachkundige Bürger     
 

Beschlussorgan: 
Stadtverordnetenversammlung 

 

Abstimmung StV SB 

Festgelegte Stimmenzahl:   

Federführender 
Fachbereichsleiter/in: 

Herr Steffen Schulze 
Anwesende Stimmberechtigte:   

Ja-Stimmen:   

Bürgermeister/ 
Vorsitzender HFA: 

 
Nein-Stimmen:   

Enthaltungen:   

Datum: 21.04.2015 Ausschluss wegen Befangenheit:   

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beeskow beschließt, das Objekt in der 
Gartenstraße 15a zukünftig als Vereinshaus für den Verein Preußen 90 zur Verfügung zu 
stellen und entsprechend den mit den Verein abgestimmten Anforderungen (Vereinsräume, 
Archiv, Abteilung Drachenboot, ….) zu sanieren bzw. zu erweitern.  
 
Diese Sanierungsarbeiten werden nur dann durchgeführt, wenn Fördermittel bereitgestellt 
werden.  
 
Mit diesem Beschluss wird der Sperrvermerk im Rahmen der Haushaltssatzung aufgehoben.   
 
Begründung: 
Die Stadt Beeskow hat das Grundstück in der Gartenstraße erworben und auf Teilen des 
Grundstückes eine öffentliche Slipanlage errichtet. Diese Slipanlage bleibt erhalten. Auf den 
derzeit eingezäunten Flächen soll das ehemalige Wohnhaus für die Nutzung als Vereinshaus 
saniert und ein Anbau für die Abteilung Drachenbootsport errichtet werden.  
 
Der Fachausschuss für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Soziales hat dem Konzept bereits 
zugestimmt. Danach gab es eine erneute Erörterung im neugewählten Vorstand des Vereins, 
der sich dafür ausgesprochen hat, am bisherigen Konzept festzuhalten (siehe Anlage).    
 
Anlagenverzeichnis:     
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Lagepläne Gartenstraße 
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